
��� ������	
���� ���� ����� �� �	����� ������� �����
� ���� �	���� �� ���� �� ������	
�� �� �	������ ����	����� ��
������� �� ���	�������
� �� ����	�������� ��� ���� ��������� ��������	��� �	����

������	
��� ���� ����� �� ������ ������� �����
� ��� �� ���� ��� ��������� ���	��������� ���� ��� �������� ������	
���
��

������	��
��  ����!������ ���������	����

"��# $%&'()*+%

����	��
�� �������� ���	��� ������������������

L 116
44. Jahrgang

26. April 2001

Inhalt

2

In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte

2001/328/GASP:

� Beschluss des Rates vom 24. April 2001 zur Ergänzung des Beschlusses 98/627/
GASP für eine spezifische Aktion der Europäischen Union im Bereich der Unter-
stützung bei der Minenräumung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

� Verordnung (EG) Nr. 789/2001 des Rates vom 24. April 2001 mit der dem Rat
Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf bestimmte detaillierte Vorschriften und
praktische Verfahren zur Prüfung von Visumanträgen vorbehalten werden . . . . . . . . . . . 2

� Verordnung (EG) Nr. 790/2001 des Rates vom 24. April 2001 zur Übertragung
von Durchführungsbefugnissen an den Rat im Hinblick auf bestimmte detaillierte
Vorschriften und praktische Verfahren für die Durchführung der Grenzkontrollen
und die Überwachung der Grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Verordnung (EG) Nr. 791/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Festlegung
pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden
Einfuhrpreise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Verordnung (EG) Nr. 792/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Festsetzung
des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der Dauer-
ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchgeführte 36. Teilaus-
schreibung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Verordnung (EG) Nr. 793/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Festsetzung
der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im Zuckersektor 10

Verordnung (EG) Nr. 794/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Änderung der
Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand .. . . . . . . . . . . 12

(Fortsetzung umseitig)



DE

Inhalt (Fortsetzung) � Verordnung (EG) Nr. 795/2001 der Kommission vom 25. April 2001 mit Sonder-
vorschriften in Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 174/1999, (EG) Nr.
800/1999 und (EG) Nr. 1291/2000 im Sektor für Milch und Milcherzeugnisse . . . . . . . 14

Verordnung (EG) Nr. 796/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Festsetzung
der Erzeugungserstattung für zur Konservenherstellung bestimmtes Olivenöl . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Verordnung (EG) Nr. 797/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Festsetzung
der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Verordnung (EG) Nr. 798/2001 der Kommission vom 25. April 2001 über die Festset-
zung des Umfangs, in dem die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen für
bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung des Abkommens zwi-
schen der Gemeinschaft und Slowenien genehmigt werden können .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verordnung (EG) Nr. 799/2001 der Kommission vom 25. April 2001 über die Festset-
zung des Umfangs für die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen für
bestimmte Erzeugnisse im Sektor Schweinefleisch für den Zeitraum vom 1. April bis
zum 30. Juni 2001 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Verordnung (EG) Nr. 800/2001 der Kommission vom 25. April 2001 über die Festset-
zung des Umfangs, in dem die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen für
bestimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors entsprechend der Regelung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher
Zollkontingente für Schweinefleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeug-
nisse genehmigt werden können .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Verordnung (EG) Nr. 801/2001 der Kommission vom 25. April 2001 über die Festset-
zung des Umfangs, in dem die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen für
bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung der Abkommen zwi-
schen der Gemeinschaft und Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei,
Bulgarien und Rumänien genehmigt werden können .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Verordnung (EG) Nr. 802/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Erteilung der
in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats April 2001 gemäß der Verordnung (EG) Nr.
327/98 zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Verordnung (EG) Nr. 803/2001 der Kommission vom 25. April 2001 zur Änderung der
bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Rat

2001/329/EG:

� Entscheidung des Rates vom 24. April 2001 zur Aktualisierung des Teils VI sowie
der Anlagen 3, 6 und 13 der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion sowie der
Anlagen 5 a, 6 a und 8 des Gemeinsamen Handbuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften26.4.2001 L 116/1

(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

BESCHLUSS DES RATES
vom 24. April 2001

zur Ergänzung des Beschlusses 98/627/GASP für eine spezifische Aktion der Europäischen Union
im Bereich der Unterstützung bei der Minenräumung

(2001/328/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Gemeinsame Aktion 96/588/GASP vom 1.
Oktober 1996 über Antipersonenminen (1), insbesondere auf
Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 2 des Vertrags
über die Europäische Union,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat mit dem Beschluss 98/627/GASP (2)
entschieden, dass die Europäische Union eine spezifische
Aktion der Union im Bereich der Unterstützung bei der
Minenräumung einleiten sollte.

(2) Mit dem Beschluss 98/628/GASP (3) hat der Rat die
Westeuropäische Union (WEU) ersucht, diese Aktion
durchzuführen.

(3) Im Hinblick auf den Abschluss der Mission wird eine
Verlängerung des Zeitraums für die Finanzierung der
Mission die Möglichkeit bieten, die Minenräumung in
Kroatien im Jahr 2001 weiterhin zu unterstützen; gleich-
zeitig ist damit der zeitliche Spielraum gegeben, um die
Aktion schrittweise auslaufen zu lassen und die
laufenden Programme und Vorhaben zum Abschluss zu
bringen.

(4) Für die weitere Durchführung des Beschlusses 98/627/
GASP bis November 2001 — Zeitpunkt, zu dem die
Mission beendet werden soll — sollten daher zusätzliche
Mittel bereitgestellt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Der finanzielle Bezugsrahmen zur Deckung der opera-
tiven Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des
Beschlusses 98/627/GASP beträgt für das Jahr 2001
111 782 EUR.

(2) Dieser Betrag wird zusätzlich zu dem Betrag bereitge-
stellt, der in dem Beschluss 98/627/GASP, ergänzt durch den
Beschluss 2000/231/GASP (4), vorgesehen ist.

Artikel 2

Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 14.
Mai 1996 zur Übermittlung von Dokumenten der Europä-
ischen Union an die Westeuropäische Union (WEU) wird dieser
Beschluss der WEU mitgeteilt.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt bis zum 30. November 2001.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 24. April 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. WINBERG

(1) ABl. L 260 vom 12.10.1996, S. 1.
(2) ABl. L 300 vom 11.11.1998, S. 1.
(3) ABl. L 300 vom 11.11.1998, S. 2. (4) ABl. L 73 vom 22.3.2000, S. 2.
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 789/2001 DES RATES
vom 24. April 2001

mit der dem Rat Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf bestimmte detaillierte Vorschriften und
praktische Verfahren zur Prüfung von Visumanträgen vorbehalten werden

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Nummern 2 und 3,

auf Initiative der Republik Finnland, (1)

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, (2)

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinsame Konsularische Instruktion an die diplo-
matischen Missionen und die konsularischen Vertre-
tungen (GKI) im Bereich „Visa“, aufgeführt unter
SCH/Com-ex (99) 13 in Anhang A Artikel 1 des
Beschlusses 1999/435/EG des Rates vom 20. Mai 1999
zur Bestimmung des Schengen-Besitzstands zwecks Fest-
legung der Rechtsgrundlagen für jede Bestimmung und
jeden Beschluss, die diesen Besitzstand bilden, nach
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des
Vertrags über die Europäische Union (3), wurde ausgear-
beitet im Hinblick auf die Durchführung der Bestim-
mungen von Titel II Kapitel 3 des am 19. Juni 1990 in
Schengen unterzeichneten Übereinkommens zur Durch-
führung des Übereinkommens von Schengen vom 14.
Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik betreffend
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemein-
samen Grenzen, nachstehend „Übereinkommen“
genannt.

(2) Bestimmte detaillierte Vorschriften und praktische
Verfahren der GKI und ihrer Anlagen zur Prüfung von
Visumanträgen in den diplomatischen Missionen und
konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten, die an
der verstärkten Zusammenarbeit gemäß Artikel 1 des
Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands
in den Rahmen der Europäischen Union, nachstehend
„Protokoll“ genannt, teilnehmen, müssen festgelegt sowie
regelmäßig geändert und aktualisiert werden, um den
operativen Anforderungen der für diesen Bereich zustän-
digen Konsularbehörden zu genügen.

(3) Darüber hinaus wurde gemäß Anlage 11 der GKI eine
Tabelle visierfähiger Dokumente, aufgeführt unter
SCH/Com-ex (98) 56 und SCH/Com-ex (99) 14 in

Anhang A des Beschlusses 1999/435/EG ausgearbeitet.
Die Bestimmungen dieser Tabelle müssen festgelegt
sowie regelmäßig geändert und aktualisiert werden, um
den operativen Anforderungen der für diesen Bereich
zuständigen Konsularbehörden zu genügen.

(4) Ferner wurde eine Übersicht über die Vertretung bei der
Erteilung von Schengen-Visa in Drittstaaten, in denen
nicht alle Schengen-Staaten vertreten sind, als Dokument
SCH/II (95) 16, 19. Revision ausgearbeitet, aufgeführt
unter SCH/Com-ex (99) 13 in Anhang A des Beschlusses
1999/435/EG. Auch die Bestimmungen dieser Übersicht
müssen festgelegt sowie regelmäßig geändert und aktua-
lisiert werden.

(5) Gemäß dem Beschluss 2000/645/EG des Rates vom 17.
Oktober 2000 zur Berichtigung des im Beschluss des
Schengener Exekutivausschusses SCH/Com-ex (94) 15
rev. enthaltenen Schengen-Besitzstands (4) schließlich
wird das Dokument SCH/II-Vision (95) 5 (nachstehend
„Schengener Konsultationsnetz (Pflichtenheft)“ genannt),
in dem unter anderem die Grundsätze festgelegt sind,
nach denen das automatisierte Verfahren zur Durchfüh-
rung der Konsultationen der Zentralen Behörden im
Rahmen der Visumerteilung nach Artikel 17 Absatz 2
des Durchführungsübereinkommens anzuwenden ist,
dem Beschluss des Schengener Exekutivauschusses
SCH/Com-ex (94) 15 rev. beigefügt. Ferner müssen die
Bestimmungen des Schengener Konsultationsnetzes
(Pflichtenheft) festgelegt sowie regelmäßig geändert und
aktualisiert werden.

(6) Mehrere Bestimmungen von Titel II Kapitel 3 des Über-
einkommens, insbesondere Artikel 17, sowie mehrere
Bestimmungen der GKI sehen vor, dass Durchführungs-
beschlüsse von dem Exekutivausschuss zu erlassen sind,
der durch die vor dem 1. Mai 1999 geschlossenen
Schengener Übereinkommen eingesetzt wurde und an
dessen Stelle nun gemäß Artikel 2 des Protokolls der Rat
getreten ist. Nach Artikel 1 des Protokolls erfolgt die
Zusammenarbeit im Rahmen des Schengen-Besitzstands
innerhalb des institutionellen und rechtlichen Rahmens
der Europäischen Union und unter Beachtung der
einschlägigen Bestimmungen des Vertrags über die
Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft.(1) ABl. C 164 vom 14.6.2000, S. 7.

(2) Stellungnahme vom 13. März 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht).

(3) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 1. (4) ABl. L 272 vom 25.10.2000, S. 24.
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(7) Daher ist es angebracht, in einem gemeinschaftlichen
Rechtsakt das Verfahren festzulegen, mit dem diese
Durchführungsbeschlüsse erlassen werden sollten.

(8) Da die Mitgliedstaaten eine wichtige Funktion bei der
Festlegung der Visumpolitik haben, die den sensiblen
politischen Charakter dieses Bereichs — insbesondere
hinsichtlich der politischen Beziehungen zu Drittländern
— zum Ausdruck bringt, behält sich der Rat das Recht
vor, während des in Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags
genannten Übergangszeitraums von fünf Jahren die oben
genannten detaillierten Vorschriften und praktischen
Verfahren einstimmig festzulegen, zu ändern und zu
aktualisieren, bis er die Bedingungen geprüft hat, unter
denen der Kommission derartige Durchführungsbefug-
nisse nach Ablauf des Übergangszeitraums übertragen
würden.

(9) Einige dieser Vorschriften und Verfahren sind vertraulich
zu behandeln, um der Gefahr des Missbrauchs vorzu-
beugen.

(10) Ferner muss ein Verfahren vorgesehen werden, mit dem
die Mitglieder des Rates und der Kommission unverzüg-
lich unterrichtet werden über alle Änderungen der
Tabelle visierfähiger Dokumente, der Übersicht über die
Vertretung bei der Erteilung von Schengen-Visa in Dritt-
staaten, in denen nicht alle Schengen-Staaten vertreten
sind, der Anlagen 6 und 9 des Schengener Konsultati-
onsnetzes (Pflichtenheft) und derjenigen Anlagen der
GKI, die vollständig oder teilweise aus Listen mit Sachin-
formationen bestehen, die von allen Mitgliedstaaten
entsprechend den derzeit von ihnen angewandten Rege-
lungen geliefert werden müssen und die daher nicht
durch einen Rechtsakt des Rates festgelegt, geändert oder
aktualisiert werden können.

(11) Diejenigen Teile der GKI und ihrer Anlagen, bei denen
durch keines der in dieser Verordnung vorgesehenen
Verfahren Änderungen erfolgen, sollten gemäß den
Bestimmungen des Titels IV des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 62
Nummern 2 und 3 sowie Artikel 67, geändert werden.

(12) Nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die
Position Dänemarks zum Vertrag über die Europäische
Union und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beteiligt sich Dänemark nicht an der
Annahme dieses Beschlusses, der daher für Dänemark
nicht bindend oder anwendbar ist. Dieser Beschluss stellt
jedoch einen Akt zur Ergänzung des Schengen-Besitz-
stands nach den Bestimmungen des Titels IV des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
dar; Artikel 5 des vorgenannten Protokolls ist
anwendbar —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Rat ändert einstimmig auf Initiative eines seiner
Mitglieder oder auf Vorschlag der Kommission erforderlichen-
falls die Teile II, III, V, VI, VII und VIII der GKI sowie deren

Anlage 2 (abgesehen von der Liste B und der Visumpflicht
hinsichtlich der in Liste A aufgeführten Ländern, bei denen
keine vorherige Konsultation durchgeführt werden muss) und
die Teile I und III der Anlage 3 der GKI sowie deren Anlagen 6,
10, 11, 12, 13, 14 und 15.

(2) Der Rat ändert einstimmig auf Initiative eines seiner
Mitglieder oder auf Vorschlag der Kommission erforderlichen-
falls die Einleitung und die Teile I, II und III des Schengener
Konsultationsnetzes (Pflichtenheft) sowie die Anlagen 2, 2A, 3,
4, 5, 7 und 8 dieses Dokuments.

(3) Insoweit derartige Änderungen vertrauliche Vorschriften
und Verfahren betreffen, werden die darin enthaltenen Informa-
tionen ausschließlich den von den Mitgliedstaaten bestimmten
Behörden oder Personen mitgeteilt, die von jedem Mitgliedstaat
oder den Organen der Europäischen Gemeinschaften ordnungs-
gemäß ermächtigt wurden oder anderweitig berechtigt sind,
Zugang zu derartigen Informationen zu erhalten.

Artikel 2

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt dem Generalsekretär des Rates
die Änderungen mit, die er an Teil III von Anlage 1, Liste A
von Anlage 2 (abgesehen von der Visumpflicht hinsichtlich der
in dieser Liste aufgeführten Länder, bei denen eine vorherige
Konsultation durchgeführt werden muss) und Liste B von
Anlage 2, Teil II von Anlage 3 und den Anlagen 4, 5, 7 und 9
der GKI, an der Tabelle der visierfähigen Dokumente, an der
Übersicht über die Vertretung bei der Erteilung von Schengen-
Visa in Drittstaaten, in denen nicht alle Schengen-Staaten
vertreten sind, und an den Anlagen 6 und 9 des Schengener
Konsultationsnetzes (Pflichtenheft) vornehmen möchte.

(2) Will ein Mitgliedstaat eine Änderung an den Anlagen 4,
5B, 5C, 7 oder 9 der GKI vornehmen, so legt er den anderen
Mitgliedstaaten zunächst einen Änderungsvorschlag vor und
gibt ihnen Gelegenheit, zu diesem Vorschlag Stellung zu
nehmen.

(3) Nach den Absätzen 1 und 2 vorgenommene Ände-
rungen gelten ab dem Zeitpunkt als wirksam, zu dem sie vom
Generalsekretär den Mitgliedern des Rates und der Kommission
mitgeteilt werden.

Artikel 3

Das Generalsekretariat des Rates ist dafür zuständig, revidierte
Fassungen der GKI und ihrer Anlagen, der Tabelle der visierfä-
higen Dokumente, der Übersicht über die Vertretung bei der
Erteilung von Schengen-Visa in Drittstaaten, in denen nicht alle
Schengen-Staaten vertreten sind, und des Schengener Konsulta-
tionsnetzes (Pflichtenheft) zu erstellen, die den gemäß den Arti-
keln 1 und 2 vorgenommenen Änderungen Rechnung tragen.
Erforderlichenfalls übermittelt es diese Fassungen den Mitglied-
staaten.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Luxemburg am 24. April 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. WINBERG
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VERORDNUNG (EG) Nr. 790/2001 DES RATES
vom 24. April 2001

zur Übertragung von Durchführungsbefugnissen an den Rat im Hinblick auf bestimmte detaillierte
Vorschriften und praktische Verfahren für die Durchführung der Grenzkontrollen und die Überwa-

chung der Grenzen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Nummer 2 Buch-
staben a) und b) und Artikel 67 Absatz 1,

auf Initiative der Portugiesischen Republik (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Gemeinsame Handbuch (3) wurde ausgearbeitet im
Hinblick auf die Durchführung von Titel II Kapitel 2 des
am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Überein-
kommens zur Durchführung des Übereinkommens von
Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schritt-
weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen
Grenzen, nachstehend „Übereinkommen“ genannt.

(2) Bestimmte im Gemeinsamen Handbuch und seinen
Anlagen vorgesehene detaillierte Vorschriften und prak-
tische Verfahren für die Durchführung der Grenzkon-
trollen und die Überwachung der Außengrenzen der
Mitgliedstaaten, die an der verstärkten Zusammenarbeit
gemäß Artikel 1 des Schengen-Protokolls teilnehmen,
müssen festgelegt sowie regelmäßig geändert und aktua-
lisiert werden, um den operativen Anforderungen der
hierfür zuständigen Grenzbehörden zu genügen.

(3) Mehrere Bestimmungen von Titel II Kapitel 2 des Über-
einkommens, insbesondere Artikel 8, sehen vor, dass
Durchführungsbeschlüsse von dem Exekutivausschuss zu
erlassen sind, der durch die vor dem 1. Mai 1999
geschlossenen Schengener Übereinkommen eingesetzt
wurde und an dessen Stelle nun gemäß Artikel 2 des
Schengen-Protokolls der Rat getreten ist. Nach Artikel 1
jenes Protokolls erfolgt die Zusammenarbeit im Rahmen
des Schengen-Besitzstands innerhalb des institutionellen
und rechtlichen Rahmens der Europäischen Union und
unter Wahrung der einschlägigen Bestimmungen des
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

(4) Daher ist es angebracht, in einem gemeinschaftlichen
Rechtsakt das Verfahren festzulegen, mit dem diese
Durchführungsbeschlüsse erlassen werden sollten.

(5) Da die Mitgliedstaaten eine besonders wichtige Funktion
in Bezug auf die Entwicklung einer Grenzpolitik haben,
die den sensiblen Charakter dieses Bereichs zum
Ausdruck bringt, zu dem insbesondere die politischen
Beziehungen zu Drittländern gehören, behält sich der

Rat während des in Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten
Übergangszeitraums von fünf Jahren das Recht vor, die
detaillierten Vorschriften und praktischen Verfahren
einstimmig festzulegen, zu ändern und zu aktualisieren,
bis er geprüft hat, unter welchen Bedingungen derartige
Durchführungsbefugnisse nach Ablauf des Übergangs-
zeitraums der Kommission übertragen würden.

(6) Einige dieser Vorschriften und Verfahren sind vertraulich
zu behandeln, um der Gefahr des Missbrauchs vorzu-
beugen.

(7) Ferner muss ein Verfahren vorgesehen werden, mit dem
die Mitglieder des Rates und die Kommission unverzüg-
lich über alle Änderungen derjenigen Anlagen des
Gemeinsamen Handbuchs unterrichtet werden, die voll-
ständig oder teilweise aus Listen mit Sachinformationen
bestehen, die von allen Mitgliedstaaten entsprechend den
derzeit von ihnen angewandten Regelungen bereitgestellt
werden müssen und die daher nicht durch einen
Rechtsakt des Rates festgelegt, geändert oder aktualisiert
werden können.

(8) Diejenigen Teile des Gemeinsamen Handbuchs und
seiner Anlagen, bei denen nach keinem der in dieser
Verordnung vorgesehenen Verfahren Änderungen
erfolgen und die keinen Teilen der Gemeinsamen Konsu-
larischen Instruktion über Sichtvermerke an die diplo-
matischen Missionen und die konsularischen Vertre-
tungen (im Folgenden „Gemeinsame Konsularische
Instruktion“ (4) genannt), die nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 789/2001 (5) geändert werden kann,
entsprechen, sind gemäß Titel IV des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere
Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe a) sowie Artikel 67, zu
ändern.

(9) Nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die
Position Dänemarks zum Vertrag über die Europäische
Union und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beteiligt sich Dänemark nicht an der
Annahme dieses Beschlusses, der daher für Dänemark
nicht bindend oder anwendbar ist. Dieser Beschluss stellt
jedoch einen Akt zur Ergänzung des Schengen-Besitz-
stands nach den Bestimmungen des Titels IV des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
dar; Artikel 5 des vorgenannten Protokolls ist
anwendbar —

(1) ABl. C 73 vom 6.3.2001, S. 8. (4) Aufgeführt unter SCH/COM-ex (99) 13 in Anhang A des
Beschlusses 1999/435/EG.(2) Stellungnahme vom 13. März 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht). (5) Verordnung (EG) Nr. 789/2001 des Rates vom 24. April 2001, mit
der dem Rat Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf bestimmte
detaillierte Vorschriften und praktische Verfahren zur Prüfung von
Visumanträgen vorbehalten werden (Siehe S. 2 dieses Amtsblatts).

(3) Aufgeführt unter SCH/COM-ex (99) 13 in Anhang A des
Beschlusses 1999/435/EG des Rates vom 20. Mai 1999 (ABl. L 176
vom 10.7.1999, S. 1).
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Rat ändert einstimmig auf Initiative eines seiner
Mitglieder oder auf Vorschlag der Kommission erforderlichen-
falls Teil I Nummern 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 und Teil II Nummern 1.1, 1.3,
1.4.1, 1.4.1a, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 und 6.11 des Gemeinsamen Handbuchs
sowie dessen Anlage 9.

(2) Soweit derartige Änderungen vertrauliche Vorschriften
und Verfahren betreffen, werden die darin enthaltenen Informa-
tionen ausschließlich den von den Mitgliedstaaten bestimmten
Behörden oder Personen mitgeteilt, die von jedem Mitgliedstaat
oder den Organen der Europäischen Union ordnungsgemäß
ermächtigt wurden oder anderweitig berechtigt sind, Zugang zu
derartigen Informationen zu erhalten.

Artikel 2

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt dem Generalsekretär des Rates
mit, welche Änderungen er an Teil I Nummer 1.3.2 und an den
Anlagen 1, 2, 3, 7, 12 und 13 des Gemeinsamen Handbuchs
vornehmen will.

(2) Nach Absatz 1 vorgenommene Änderungen gelten ab
dem Zeitpunkt als wirksam, zu dem sie vom Generalsekretär
den Mitgliedern des Rates und der Kommission mitgeteilt
werden.

Artikel 3

Das Generalsekretariat des Rates ist dafür zuständig, revidierte
Fassungen des Gemeinsamen Handbuchs und seiner Anlagen
zu erstellen, die den gemäß den Artikeln 1 und 2 der vorlie-
genden Verordnung und den gemäß der Verordnung (EG) Nr.
789/2001 vorgenommenen Änderungen der Teile der Gemein-
samen Konsularischen Instruktion, die bestimmten Anlagen des
Gemeinsamen Handbuchs entsprechen, Rechnung tragen.
Erforderlichenfalls übermittelt es diese Fassungen den Mitglied-
staaten.

Artikel 4

Änderungen der Anlagen 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8a, 10, 11,
14a und 14b des Gemeinsamen Handbuchs erfolgen nach
Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 789/2001.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Luxemburg am 24. April 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. WINBERG
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VERORDNUNG (EG) Nr. 791/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 25. April 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 104,7
204 76,4
212 110,1
999 97,1

0707 00 05 052 90,7
999 90,7

0709 90 70 052 86,0
999 86,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 74,1
204 48,2
212 53,3
220 57,3
600 60,9
624 57,8
999 58,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 89,5
400 84,3
404 97,0
508 79,6
512 80,1
524 90,2
528 92,0
720 92,1
804 99,1
999 89,3

0808 20 50 388 80,0
512 94,2
528 85,7
999 86,6

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 792/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchgeführte 36.

Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 18
Absatz 5 zweiter Unterabsatz Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 der
Kommission vom 13. Juli 2000 betreffend eine Dauer-
ausschreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen
und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weiß-
zucker (3), werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr
dieses Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1531/2000 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der

voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 36. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchge-
führte 36. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 44,289 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 69.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 793/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (3), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (4) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen
Grenzübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muss auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stan-
dardqualität berichtigten Notierungen oder Preise dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den
wichtigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise
und die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internatio-
nalen Handels berücksichtigt werden, die die Kommis-
sion von den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus
eigenen Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es
möglich, den Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu
legen, soweit dieser Durchschnitt für die tatsächliche
Markttendenz als repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn
die Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität
ist oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für

den Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des
repräsentativen Preises gedient hat, der Kommission
nicht zur Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden,
offenbar für die effektive Markttendenz nicht repräsenta-
tiven Angebotspreise zu plötzlichen und erheblichen
Änderungen des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unter-
schied, so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzu-
setzen. Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle
besondere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
dass die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 12.
(4) ABl. L 145 vom 27.6.1968, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 25. April 2001 zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der
zusätzlichen Zölle der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

1703 10 00 (1) 9,36 — 0

1703 90 00 (1) 11,70 — 0

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 794/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 18
Absatz 5 dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, wurden durch die Verord-
nung (EG) Nr. 757/2001 der Kommission (3).

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 757/
2001 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über die
die Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, dass

die derzeit geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend
dem Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
2038/1999 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse, die
im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 757/2001 festgesetzt
wurden, werden wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 109 vom 19.4.2001, S. 50.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. April 2001 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker
und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 A00 EUR/100 kg 36,89 (1)
1701 11 90 9910 A00 EUR/100 kg 34,87 (1)
1701 11 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 12 90 9100 A00 EUR/100 kg 36,89 (1)
1701 12 90 9910 A00 EUR/100 kg 34,87 (1)
1701 12 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 91 00 9000 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,4010

1701 99 10 9100 A00 EUR/100 kg 40,10
1701 99 10 9910 A00 EUR/100 kg 41,22
1701 99 10 9950 A00 EUR/100 kg 41,22
1701 99 90 9100 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,4010

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92
v. H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
2038/1999 des Rates errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission
(ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 795/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

mit Sondervorschriften in Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 174/1999, (EG) Nr. 800/
1999 und (EG) Nr. 1291/2000 im Sektor für Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die Gemeinsame Marktorganisation
für Milch- und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
26 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 14 und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Fälle von Maul- und Klauenseuche, die am 20.
Februar, am 13., 21. und 22. März 2001 im Vereinigten
Königreich bzw. in Frankreich, den Niederlanden und
Irland festgestellt wurden, führten zur Anwendung von
Schutzmaßnahmen, und zwar im Vereinigten Königreich
aufgrund der Entscheidung 2001/145/EG vom 21.
Februar 2001 (3), ersetzt durch die Entscheidung 2001/
172/EG (4), ihrerseits geändert durch die Entscheidung
2001/190/EG (5), in Frankreich aufgrund der Entschei-
dung 2001/208/EG der Kommission (6), in den Nieder-
landen aufgrund der Entscheidung 2001/223/EG der
Kommission (7) und in Irland aufgrund der Entscheidung
2001/234/EG der Kommission (8).

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission (9),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 90/
2001 (10), legt gemeinsame Durchführungsvorschriften
für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen fest.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 der Kommis-
sion (11) legt gemeinsame Durchführungsvorschriften für
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungs-
bescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse fest.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 174/1999 der Kommission (12),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2884/
2000 (13), legt besondere Durchführungsvorschriften für
die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates (14), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (15),
im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen und die Ausfuhrer-
stattungen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse fest.

(5) Die ausgedehnten Verfahren, die manche Mitgliedstaaten
bei der Erteilung von Gesundheitszeugnissen im Rahmen
der aufgrund der einschlägigen Entscheidungen

ergriffenen Schutzmaßnahmen anwenden, und von
Drittländern erlassene Maßnahmen, die eine Einschrän-
kung der Einfuhren bewirken, haben den wirtschaftli-
chen Interessen der Ausführer geschadet. Die dadurch
entstandene Lage beeinträchtigt die Ausfuhrmöglich-
keiten unter den Bedingungen gemäß den Verordnungen
(EG) Nr. 174/1999, (EG) Nr. 800/1999 und (EG) Nr.
1291/2000.

(6) Diese schädlichen Folgen sind daher zu begrenzen durch
besondere Maßnahmen und die Verlängerung von in den
Verordnungen (EG) Nr. 174/1999, (EG) Nr. 800/1999
und (EG) Nr. 1291/2000 vorgesehenen Fristen für
bestimmte Ausfuhrtransaktionen, die aufgrund der
genannten Umstände nicht beendet werden konnten.
Insbesondere sollten die Ausführer, die die Zollformali-
täten bereits erledigt oder ihre Waren unter Zollkon-
trolle gestellt haben, hiermit die Möglichkeit erhalten,
das Ende der Gültigkeitsdauer der Lizenzen entsprechend
der Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 800/
1999 vorgesehenen Beförderungsfrist zu verlängern.

(7) Zugute kommen sollen diese Ausnahmeregeln nur
Ausführern, die unter anderem mit den in Artikel 1
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4045/89 des
Rates (16), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 3235/94 (17), genannten Unterlagen nachweisen
können, dass sie aufgrund der oben erwähnten
Umstände nicht in der Lage waren, die vorgeschriebenen
Fristen einzuhalten.

(8) Aufgrund der Entwicklung der Ereignisse scheint ein
sofortiges Inkrafttreten dieser Verordnung geboten.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
Milch und Milchprodukte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die folgenden Bestimmungen beziehen sich auf die in
Sektor 9 des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
aufgezählten Erzeugnisse. Der Ausführer muss jedoch den
zuständigen Behörden glaubhaft nachweisen, dass er aufgrund
von Maßnahmen, die im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht
ergriffen wurden, oder von Gesundheitsschutzvorkehrungen,
die von den Bestimmungsdrittländern infolge der Feststellung
von Maul- und Klauenseuchefällen in der Gemeinschaft
getroffen wurden, nicht in der Lage war, die Ausfuhren vorzu-
nehmen.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 53 vom 23.2.2001, S. 25.
(4) ABl. L 62 vom 2.3.2001, S. 22.
(5) ABl. L 67 vom 9.3.2001, S. 88.
(6) ABl. L 73 vom 15.3.2001, S. 38.
(7) ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 29.
(8) ABl. L 84 vom 23.3.2001, S. 62.
(9) ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 11.
(10) ABl. L 14 vom 18.1.2001, S. 22.
(11) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
(12) ABl. L 20 vom 27.1.1999, S. 8.
(13) ABl. L 333 vom 29.12.2000, S. 76.
(14) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13. (16) ABl. L 388 vom 30.12.1989, S. 18.
(15) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21. (17) ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 16.
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Bei der Beurteilung des Falles stützen sich die zuständigen
Behörden unter anderem auf die in Artikel 1 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 4045/89 genannten Geschäftsunterlagen.

(2) Abweichend von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.
174/1999 wird die Gültigkeitsdauer der in Anwendung dieser
Verordnung ausgestellten und spätestens am 22. März 2001
beantragten Ausfuhrlizenzen auf Antrag des Lizenzinhabers
wie folgt Fristen verlängert:

— um 3 Monate bei Ausfuhrlizenzen, deren Gültigkeitsdauer
am 31. März 2001 abläuft;

— um 2 Monate bei Ausfuhrlizenzen, deren Gültigkeitsdauer
am 30. April 2001 abläuft;

— um 1 Monat bei Ausfuhrlizenzen, deren Gültigkeitsdauer
am 31. Mai 2001 abläuft.

(3) Abweichend von Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben b) i)
der Verordnung (EWG) Nr. 1291/2000, von Artikel 7 Absatz 1
und Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999
wird die Frist von 60 Tagen auf Antrag des Ausführers bei
Erzeugnissen, für die die Zollformalitäten für die Ausfuhr
spätestens am 29. März 2001 erfüllt wurden, auf 150 Tage
verlängert.

(4) Die Zuschläge von 10 % und 15 % nach Artikel 25
Absatz 1 bzw. Artikel 35 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999 werden nicht erhoben, wenn
die betreffenden Ausfuhren mit spätestens am 22. März 2001
beantragten Lizenzen erfolgen.

Verfällt das Recht auf Erstattung, wird die Sanktion gemäß
Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
800/1999 nicht angewendet.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Mengen der
Erzeugnisse mit, die unter die in dieser Verordnung vorgese-
henen Maßnahmen fallen, und melden die Nummer und das
Ausstellungsdatum der betreffenden Ausfuhrlizenz, den Code
der Nomenklatur für Ausfuhrerstattungen, die jeweilige Erzeug-
nismenge sowie die ursprüngliche und die verlängerte Gültig-
keitsdauer.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 796/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Festsetzung der Erzeugungserstattung für zur Konservenherstellung bestimmtes Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2826/2000 (2), insbesondere auf Artikel
20a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 20a der Verordnung Nr. 136/66/EWG wird
zur Erzeugung von Olivenöl, das zur Herstellung
bestimmter Konserven verwendet wird, eine Erstattung
gewährt. Unbeschadet von Absatz 3 wird diese Erstat-
tung gemäß Absatz 6 des genannten Artikels jeden
zweiten Monat festgesetzt.

(2) Nach Artikel 20a Absatz 2 derselben Verordnung richtet
sich diese Erstattung nach dem Unterschied zwischen
den Weltmarkt- und den Gemeinschaftsmarktpreisen
unter besonderer Berücksichtigung der Einfuhrabgabe,
die in einem bestimmten Bezugszeitraum auf Olivenöl

des KN-Codes 1509 90 00 zu erheben ist, und der
Bestandteile, die in die Berechnung der in demselben
Bezugszeitraum für dasselbe Olivenöl gewährten
Ausfuhrerstattungen einbezogen werden. Als Bezugszeit-
raum sollten die zwei Monate vor dem Anwendungszeit-
raum der Erzeugungserstattung gelten.

(3) Die Anwendung der genannten Bestimmungen hat die
Festsetzung der nachstehenden Erzeugungserstattung zur
Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für Mai und Juni 2001 wird die in Artikel 20a Absatz 2 der
Verordnung Nr. 136/66/EWG genannte Erzeugungserstattung
auf 44,00 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66.
(2) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 2.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 797/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Festsetzung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1503/96 der Kommission
vom 29. Juli 1996 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates betreffend die Erhe-
bung von Einfuhrzöllen im Reissektor (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2831/98 (4), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
Gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht bei der Einfuhr von geschältem oder voll-
ständig geschliffenem Reis um einen bestimmten
Prozentsatz und vermindert um den Einfuhrpreis. Dieser
Zoll darf jedoch den Satz des Gemeinsamen Zolltarifs
nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung
der repräsentativen Preise des betreffenden Erzeugnisses

auf dem Weltmarkt oder auf dem gemeinschaftlichen
Einfuhrmarkt berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beziehen und die im
Sektor Reis geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung in der Referenzquelle
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1503/96
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden
lassen, sollten zu ihrer Berechnung die in einem Bezugs-
zeitraum festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt
werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß den Anhängen der
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Reis gemäß Artikel 11 Absätze 1 und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 anwendbaren Einfuhrzölle
werden in Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II
angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 189 vom 30.7.1996, S. 71.
(4) ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 25.
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ANHANG I

Festsetzung der Einfuhrzölle für Reis und Bruchreis

(in EUR/t)

Zoll (5)

KN-Code Drittländer
(außer AKP-Staaten
und Bangladesch) (3)

AKP-Staaten
(1) (2) (3)

Bangladesch
(4)

Basmati
Indien

und Pakistan (6)
Ägypten (8)

1006 10 21 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 23 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 25 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 27 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 92 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 94 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 96 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 98 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 20 11 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 13 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 15 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 17 216,49 71,43 103,91 0,00 162,37
1006 20 92 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 94 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 96 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 98 216,49 71,43 103,91 0,00 162,37
1006 30 21 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 23 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 25 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 27 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 42 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 44 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 46 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 48 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 61 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 63 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 65 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 67 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 92 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 94 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 96 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 98 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 40 00 (7) 41,18 (7) 96,00

(1) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in den AKP-Staaten gilt der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 des Rates (ABl. L 215 vom 1.8.1998,
S. 12) und der geänderten Verordnung (EG) Nr. 2603/97 der Kommission (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 22) festgelegte Zoll.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 wird bei der unmittelbaren Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean in das überseeische Departement Réunion kein Zoll erhoben.

(3) Der bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Réunion zu erhebende Zoll ist in Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 festgesetzt.
(4) Bei der Einfuhr von Reis, ausgenommen Bruchreis (KN-Code 1006 40 00), mit Ursprung in Bangladesch gilt der im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates

(ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1) und der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 862/91 der Kommission (ABl. L 88 vom 9.4.1991, S. 7) festgelegte Zoll.
(5) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 des geänderten Beschlusses 91/482/EWG des Rates (ABl. L 263 vom 19.9.1991, S. 1) werden Erzeugnisse mit Ursprung in überseeischen

Ländern und Gebieten zollfrei eingeführt.
(6) Für geschälten Reis der Sorte Basmati, der seinen Ursprung in Indien und Pakistan hat, wird eine Ermäßigung um 250 EUR/t berücksichtigt (Artikel 4a der geänderten

Verordnung (EG) Nr. 1503/96).
(7) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
(8) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in und Herkunft aus Ägypten gilt der im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 2184/96 des Rates (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 1)

und (EG) Nr. 196/97 der Kommission (ABl. L 31 vom 1.2.1997, S. 53) festgelegte Zoll.
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ANHANG II

Berechnung des im Sektor Reis zu erhebenden Einfuhrzolls

Indica Japonica
Paddy

Geschält Geschliffen Geschält Geschliffen
Reisbruch

1. Einfuhrzoll (EUR/t) (1) 216,49 416,00 264,00 416,00 (1)

2. Berechnungsbestandteile

a) cif-Preis Arag (EUR/t) — 324,14 246,46 239,61 248,41 —

b) fob-Preis (EUR/t) — — — 206,18 214,98 —

c) Frachtkosten (EUR/t) — — — 33,43 33,43 —

d) Quelle — USDA und
Operator

USDA und
Operator

Operator Operator —

(1) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 798/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen
für bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung des Abkommens zwischen

der Gemeinschaft und Slowenien genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 571/97 der Kommission
vom 26. März 1997 zur Festlegung der den Schweinefleisch-
sektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der Rege-
lung im Rahmen des von der Gemeinschaft mit Slowenien
geschlossenen Interimsabkommens (1), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2868/2000 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das zweite Vierteljahr 2001
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb voll-
ständig stattgegeben werden.

(2) Es sollte die Überschussmenge bestimmt werden, die der
für den folgenden Zeitraum verfügbaren Menge hinzuzu-
fügen ist.

(3) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,

die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 571/97 für den Zeitraum vom 1. April
bis 30. Juni 2001 gestellt wurden, wird entsprechend dem
Anhang I stattgegeben.

(2) Für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2001
dürfen Anträge auf Einfuhrlizenzen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 571/97 für insgesamt die Mengen gestellt werden, die
im Anhang II ausgewiesen sind.

(3) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Veteri-
närvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 56.
(2) ABl. L 333 vom 29.12.2000, S. 17.
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ANHANG I

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April

bis zum 30. Juni 2001

23 100,00

24 100,00

25 100,00

26 100,00

ANHANG II

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum
vom 1. Juli bis

zum 30. September 2001
insgesamt verfügbare Menge

23 288,0
24 99,5
25 91,6
26 634,0
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VERORDNUNG (EG) Nr. 799/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

über die Festsetzung des Umfangs für die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen für
bestimmte Erzeugnisse im Sektor Schweinefleisch für den Zeitraum vom 1. April bis zum

30. Juni 2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1486/95 der Kommission
vom 28. Juni 1995 zur Eröffnung und Verwaltung von
Einfuhrzollkontingenten im Sektor Schweinefleisch (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1378/2000 (2), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Mengen, die auf die für das zweite Vierteljahr 2001
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als die

verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb vollständig stattge-
geben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1486/95 für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni
2001 gestellt wurden, wird entsprechend dem Anhang stattge-
geben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 145 vom 29.6.1995, S. 58.
(2) ABl. L 156 vom 29.6.2000, S. 31.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften26.4.2001 L 116/23

ANHANG

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April

bis zum 30. Juni 2001

G2 100

G3 100

G4 100

G5 100

G6 100

G7 100
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VERORDNUNG (EG) Nr. 800/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen
für bestimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors entsprechend der Regelung der Verordnung
(EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für
Schweinefleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeugnisse genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1432/94 der Kommission
vom 22. Juni 1994 mit den Schweinefleischsektor betreffenden
Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und
Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für Schweine-
fleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeug-
nisse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1377/
2000 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es sollte die für das dritte Quartal 2001 verfügbare
Menge bestimmt werden.

(2) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,

die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2001
dürfen Anträge auf Einfuhrlizenzen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1432/94 für insgesamt die Mengen gestellt werden, die
im Anhang ausgewiesen sind.

(2) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Veteri-
närvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 156 vom 23.6.1994, S. 14.
(2) ABl. L 156 vom 29.6.2000, S. 30.
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ANHANG

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum
vom 1. Juli bis

zum 30. September 2001
insgesamt verfügbare Menge

1 5 250
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VERORDNUNG (EG) Nr. 801/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im April 2001 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen
für bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung der Abkommen zwischen
der Gemeinschaft und Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Bulgarien und

Rumänien genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1898/97 der Kommission
vom 29. September 1997 zur Festlegung der den Schweine-
fleischsektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der
in den Verordnungen (EG) Nr. 1727/2000, (EG) Nr. 2290/
2000, (EG) Nr. 2433/2000, (EG) Nr. 2434/2000, (EG) Nr.
2435/2000 und (EG) Nr. 2851/2000 des Rates vorgesehenen
Regelung sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
2698/93 und (EG) Nr. 1590/94 (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2866/2000 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das zweite Vierteljahr 2001
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb voll-
ständig stattgegeben werden.

(2) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1898/97 für den Zeitraum vom 1. April
bis 30. Juni 2001 gestellt wurden, wird entsprechend dem
Anhang stattgegeben.

(2) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Veteri-
närvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 267 vom 30.9.1997, S. 58.
(2) ABl. L 333 vom 29.12.2000, S. 9.
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ANHANG

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April bis
zum 30. Juni 2001

1 100,0
2 100,0
3 100,0
4 100,0

H1 100,0
7 100,0
8 100,0
9 100,0
T1 100,0
T2 100,0
T3 100,0
S1 100,0
S2 100,0
B1 100,0
15 100,0
16 100,0
17 100,0
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VERORDNUNG (EG) Nr. 802/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Erteilung der in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats April 2001 gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 327/98 zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 327/98 der Kommission
vom 10. Februar 1998 zur Eröffnung und Verwaltung von
Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 648/98 (2), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
327/98 beschließt die Kommission innerhalb von zehn
Tagen nach der Frist, in der die Lizenzanträge mitzu-
teilen sind, in welchem Umfang den gestellten Anträgen
stattgegeben wird. Sie legt außerdem die Mengen fest,
die im Rahmen der folgenden Tranche zur Verfügung
stehen.

(2) Eine Prüfung der Anträge hat ergeben, daß Einfuhrli-
zenzen für die beantragten Mengen im Rahmen der
Tranche für April 2001 nach Anwendung der entspre-

chenden, im Anhang angeführten Verringerungssätze zu
erteilen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats April
2001 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 gestellten und
der Kommission mitgeteilten Anträge werden Einfuhrlizenzen
unter Anwendung der im Anhang fallweise festgesetzten
Verringerungssätze für die beantragten Reismengen erteilt.

(2) Die im Rahmen der folgenden Tranche verfügbaren
Mengen sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 37 vom 11.2.1998, S. 5.
(2) ABl. L 88 vom 24.3.1998, S. 3.
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Ursprung Verringerungssatz
(in %)

Zusätzliche Tranche des Monats
Juli 2001

(in t)

Ursprung Verringerungssatz
(in %)

Zusätzliche Tranche des Monats
Juli 2001

(in t)

ANHANG

Auf die für die Tranche des Monats April 2001 beantragten Mengen anwendbare Verringerungssätze und im Rahmen der
folgenden Tranche verfügbare Mengen:

a) In Artikel 2 genannte Menge halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis des KN-Codes 1006 30:

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 2 257,00

Thailand 0 (1) 2 401,69

Australien 0 (1) 890,0

Anderer Ursprung 98,4955 —

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.

b) In Artikel 2 genannte Menge geschälter Reis des KN-Codes 1006 20:

Australien 0 (1) 21,40

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 1 925,00

Thailand 0 (1) 47,00

Anderer Ursprung — 117,00

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 803/2001 DER KOMMISSION
vom 25. April 2001

zur Änderung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Betrag, um den die Erstattung für Getreide berichtigt
wird, ist durch die Verordnung (EG) Nr. 623/2001 der
Kommission (3) festgesetzt worden.

(2) Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif-
Preise für Terminkäufe und unter Berücksichtigung der
voraussichtlichen Marktentwicklung ist es erforderlich,

den zur Zeit geltenden Betrag, um den die Erstattung für
Getreide berichtigt wird, abzuändern.

(3) Die Berichtigung muss nach dem gleichen Verfahren
festgesetzt werden wie die Erstattung. Sie kann
zwischenzeitlich abgeändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a),
b) und c), mit Ausnahme von Malz, der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 im Voraus festgesetzten Erstattungen für Produkte zu
berichtigen sind, wird wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. April 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. April 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 90 vom 30.3.2001, S. 37.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. April 2001 zur Änderung der bei der Erstattung für Getreide
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender

Monat
4

1. Term.

5

2. Term.

6

3. Term.

7

4. Term.

8

5. Term.

9

6. Term.

10

1001 10 00 9200 — — — — — — — —
1001 10 00 9400 — — — — — — — —
1001 90 91 9000 — — — — — — — —
1001 90 99 9000 C01 0 0,00 0,00 — –0,93 — —
1002 00 00 9000 A00 0 0,00 0,00 –35,00 –35,00 — —
1003 00 10 9000 — — — — — — — —
1003 00 90 9000 A00 0 –1,00 –1,00 0,00 –0,93 — —
1004 00 00 9200 — — — — — — — —
1004 00 00 9400 A00 0 0,00 0,00 –35,00 –35,00 — —
1005 10 90 9000 — — — — — — — —
1005 90 00 9000 A00 0 –1,00 –2,00 –3,00 –4,00 — —
1007 00 90 9000 — — — — — — — —
1008 20 00 9000 — — — — — — — —
1101 00 11 9000 — — — — — — — —
1101 00 15 9100 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9130 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9150 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9170 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9180 C01 0 0,00 0,00 –10,00 –10,00 — —
1101 00 15 9190 — — — — — — — —
1101 00 90 9000 — — — — — — — —
1102 10 00 9500 C01 0 0,00 0,00 –50,00 –50,00 — —
1102 10 00 9700 C01 0 0,00 0,00 –40,00 –40,00 — —
1102 10 00 9900 — — — — — — — —
1103 11 10 9200 A00 0 –1,50 –3,00 0,00 –1,40 — —
1103 11 10 9400 A00 0 –1,34 –2,68 0,00 –1,25 — —
1103 11 10 9900 — — — — — — — —
1103 11 90 9200 A00 0 –1,37 –2,74 0,00 –1,27 — —
1103 11 90 9800 — — — — — — — —

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S.
14) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C01 Alle Bestimmungen außer Polen.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 24. April 2001

zur Aktualisierung des Teils VI sowie der Anlagen 3, 6 und 13 der Gemeinsamen Konsularischen
Instruktion sowie der Anlagen 5 a, 6 a und 8 des Gemeinsamen Handbuchs

(2001/329/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 789/2001 des Rates vom
24. April 2001, mit der dem Rat Durchführungsbefugnisse im
Hinblick auf bestimmte detaillierte Vorschriften und praktische
Verfahren zur Prüfung von Visumanträgen vorbehalten
werden (1),

gestützt auf Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 790/2001 des
Rates vom 24. April 2001 zur Übertragung von Durchfüh-
rungsbefugnissen an den Rat im Hinblick auf bestimmte detail-
lierte Vorschriften und praktische Verfahren für die Durchfüh-
rung der Grenzkontrollen und die Überwachung der
Grenzen (2),

auf Initiative Schwedens,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Anschluss an den Beschluss 2000/777/EG des Rates
vom 1. Dezember 2000 über die Inkraftsetzung des
Schengen-Besitzstands in Dänemark, Finnland und
Schweden sowie in Island und Norwegen (3) müssen Teil
VI und die Anlagen 3, 6 und 13 der Gemeinsamen
Konsularischen Instruktion an die diplomatischen
Missionen und die konsularischen Vertretungen, die von
Berufskonsularbeamten geleitet werden (4) (GKI), sowie
die Anlagen 5 a, 6 a und 8 des Gemeinsamen Hand-
buchs (GH) aktualisiert werden.

(2) Diese Entscheidung stellt eine Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zu dessen
Einbeziehung in den Rahmen der Europäischen Union
dar; dieser Besitzstand ist festgelegt in Anhang A des
Beschlusses 1999/435/EG des Rates vom 20. Mai 1999
zur Bestimmung des Schengen-Besitzstands zwecks Fest-
legung der Rechtsgrundlagen für jede Bestimmung und
jeden Beschluss, die diesen Besitzstand bilden, nach
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des
Vertrags über die Europäische Union (5).

(3) Nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die
Position Dänemarks zum Vertrag über die Europäische
Union und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beteiligt sich Dänemark nicht an der
Annahme dieser Entscheidung, die daher für Dänemark
nicht bindend oder anwendbar ist. Da diese Entschei-
dung auf die Ergänzung des Schengen-Besitzstands nach
den Bestimmungen des Titels IV des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft abzielt, beschließt
Dänemark gemäß Artikel 5 des genannten Protokolls
innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese
Entscheidung erlassen hat, ob es sie in einzelstaatliches
Recht umsetzt.

(4) Was die Republik Island und das Königreich Norwegen
betrifft, so stellt diese Entscheidung eine Weiterentwick-
lung des Schengen-Besitzstands im Sinne des Überein-
kommens vom 18. Mai 1999 zwischen dem Rat der
Europäischen Union und diesen beiden Staaten (6) dar.
Nach Abschluss der in dem genannten Übereinkommen
vorgesehenen Verfahren gelten die Rechte und Pflichten
nach dieser Entscheidung auch für diese beiden Staaten
und für die Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten
und den Mitgliedstaaten, die sich an dieser Entscheidung
beteiligen.

(5) Gemäß Artikel 1 des Protokolls über die Position des
Vereinigten Königreichs und Irlands zum Vertrag über
die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft beteiligen sich Irland
und das Vereinigte Königreich nicht an der Annahme
dieser Entscheidung. Unbeschadet des Artikels 4 des
genannten Protokolls gilt diese Entscheidung daher nicht
für Irland und das Vereinigte Königreich —

(1) Siehe Seite 2 dieses Amtsblatts.
(2) Siehe Seite 5 dieses Amtsblatts.
(3) ABl. L 309 vom 9.12.2000, S. 24. (5) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 1.
(4) ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 318. (6) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Teil VI Nummer 1.1 Feld „GÜLTIG FÜR“ dritter Gedan-
kenstrich der GKI erhält folgende Fassung:

„— In den Fällen nach Artikel 14 des Durchführungsüber-
einkommens darf die räumliche Gültigkeit auf das
Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten
beschränkt werden; in diesem Falle und entsprechend
den Codes der in dieses Feld einzutragenden Mitglied-
staaten werden folgende Möglichkeiten erwogen:

a) In das Feld werden die Codes der betreffenden
Mitgliedstaaten eingetragen;

b) in das Feld wird ‚Schengener Staaten‘ in der Sprache
des ausstellenden Mitgliedstaates eingetragen, in
Klammern gefolgt von einem Minuszeichen und
den Codes der Mitgliedstaaten, für deren Hoheitsge-
biet das Visum nicht gültig ist.“

(2) In Anlage 3 Teil 3 der GKI sowie in Anlage 5 a Teil 3
des GH werden „Dänemark“, „Finnland“, „Schweden“, „Island“
und „Norwegen“ mit den entsprechenden Auflistungen der
Aufenthaltstitel gestrichen.

(3) In Anlage 6 der GKI wird der zweite Gedankenstrich
gestrichen.

(4) In Anlage 13 der GKI sowie in Anlage 6 a des GH
werden jeweils unter Beispiel 14 folgende Codes hinzugefügt:
Dänemark DK
Finnland FIN
Schweden S
Island IS
Norwegen N.

(5) Beispiel 11 in Anlage 13 der GKI sowie Beispiel 11 in
Anlage 6 a des GH und Beispiel 2 der Anlage 8 des GH werden
jeweils durch das Beispiel im Anhang zu dieser Entscheidung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist ab dem 27. März 2001 anwendbar.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 24. April 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. WINBERG
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ANHANG

BEISPIEL 11

VISUM MIT RÄUMLICH BESCHRÄNKTER GÜLTIGKEIT: AUSGESTELLT FÜR EINEN KURZFRISTIGEN
AUFENTHALT UND FÜR MEHRERE STAATEN

In diesem Fall wird in das Feld „gültig für“ Folgendes eingetragen:

— entweder die Codes der Staaten, in denen das Visum gültig ist (Belgien: B, Dänemark: DK, Deutschland: D,
Griechenland: GR, Spanien: E, Frankreich: F, Italien: I, Luxemburg: L, Niederlande: NL, Österreich: A, Portugal: P,
Finnland: FIN, Schweden: S, Island: IS, Norwegen: N. Im Falle von Benelux: BNL). In dem gewählten Beispiel
beschränkt sich die räumliche Gültigkeit auf Frankreich und Spanien.

— oder der Vermerk „Schengener Staaten“, in Klammern gefolgt von einem Minuszeichen und den Codes der Mitglied-
staaten, für deren Hoheitsgebiet das Visum nicht gilt. In dem gewählten Beispiel ist die Gültigkeit auf das Hoheitsgebiet
aller Mitgliedstaaten beschränkt, die den Schengen-Besitzstand anwenden, mit Ausnahme des Hoheitsgebiets Frank-
reichs und des Hoheitsgebiets Spaniens.
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